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Anspruchsberechtigte aufgepasst! 

 

Landesbeamtengesetz: Jubiläumszuwendung nach Vollendung einer Dienstzeit von 25 und 40 Jahren. Der 

Zahlungsanspruch verjährt nach drei Jahren. Die Zahlung erfolgt auch bei Teilzeitbeschäftigten in voller 

Höhe. 

Quelle: Landesbeamtengesetz   
 
 
 
 

Tarifvertrag: Jubiläumsgeld nach Vollendung einer Beschäftigungszeit von 25 und 40 Jahren. Der 

Zahlungsanspruch verfällt, wenn er nicht innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend 

gemacht wird. Die Zahlung erfolgt auch bei Teilzeitbeschäftigung in voller Höhe. 

Quelle: TV-L  

 

Achtung! Prüfen Sie, ob Sie die Zahlung und die Urkunde erhalten haben. Wenn nicht, informieren Sie 

umgehend die Personalstelle. Es ist der Dank des Landes Berlin an Sie für Ihre langjährige Arbeit und 

kein Almosen, um das Sie bitten müssen. 
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